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Hier lassen sich die LÖSUNGEN finden: 
 

VERTRAG ÜBER EINE VERFASSUNG FÜR EUROPA 
(Fassung Juni 2004, Auszug) 

 
Artikel I-5: Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten 
(1) Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor der Verfassung wie auch die 
nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in deren grundlegender politischer und verfas-
sungsrechtlicher Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwal-
tung zum Ausdruck  kommt. Sie achtet die grundlegenden Funktionen des Staates, ins-
besondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ordnung und den Schutz der nationalen 
Sicherheit. 
(2) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die 
Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus 
der Verfassung ergeben. 
Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer 
Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus der Verfassung oder aus Handlungen 
der Organe der Union ergeben. 
Die Mitgliedstaaten erleichtern der Union die Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen al-
le Maßnahmen, welche die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten. 
 
Artikel I-5a: Das Unionsrecht 
(von Artikel I-10 Abs.1 übernommen) 
Die Verfassung und das von den Organen der Union in Ausübung der ihnen zugewiese-
nen Zuständigkeiten gesetzte Recht haben Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten. 
 
Artikel 15: Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
(1) Die Zuständigkeit der Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik erstreckt sich auf alle Bereiche der Außenpolitik sowie auf sämtliche Fragen im 
Zusammenhang mit der Sicherheit der Union, einschließlich der schrittweisen Festle-
gung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, die zu einer gemeinsamen Verteidigung 
führen kann. 
(2) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der 
Union aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität 
und achten die Rechtsakte der Union in diesem Bereich. Sie enthalten sich jeder Hand-
lung, die den Interessen der Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit schaden könnte. 
 
Artikel I-40: Besondere Bestimmungen über die Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik 
(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union die auf zivile und mi-
litärische Mittel gestützte Fähigkeit zu Operationen. Auf diese kann die Union bei Missio-
nen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der in-
ternationalen Sicherheit gemäß den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu-
rückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten, die von den Mitglied-
staaten bereit gestellt werden. 
(2) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Fest-
legung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemein-
samen Verteidigung, sobald der Europäische Rat einstimmig darüber beschlossen hat. 
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Er empfiehlt in diesem  Fall den Mitgliedstaaten, gemäß ihren verfassungsrechtlichen 
Vorschriften einen Beschluss zu diesem Zweck zu erlassen. 
Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den besonderen Charakter der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflich-
tungen bestimmter Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlan-
tikvertrags-Organisation verwirklicht sehen, aufgrund des Nordatlantikvertrages und ist 
vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik. 
(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur 
Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, die 
untereinander multinationale Streitkräfte bilden, können diese auch für die Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfügung stellen. 
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu 
verbessern. Es wird eine Europäisches Agentur für Rüstung, Forschung und militärische 
Fähigkeiten eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, den operativen Bedarf zu ermitteln und
Maßnahmen zur Bedarfsdeckung zu fördern, zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stär-
kung der industriellen und technologischen Grundlage des Verteidigungssektors beizu-
tragen und diese Maßnahmen gegebenenfalls durchzuführen, sich an der Festlegung ei-
ner europäischen Politik im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung zu beteiligen sowie 
den Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten zu unter-
stützen. 
(4) Europäische Beschlüsse zur Durchführung der Gemeinsamen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik, einschließlich der Beschlüsse über die Einleitung einer Mission nach 
diesem Artikel, werden vom Rat einstimmig auf Vorschlag des Außenministers der Union 
oder auf Initiative eines Mitgliedstaates erlassen. Der Außenminister der Union kann ge-
gebenenfalls gemeinsam mit der Kommission den Rückgriff auf einzelstaatliche Mittel 
sowie auf Instrumente der Union vorschlagen. 
(5) Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen eine 
Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer Mission im Rahmen der Union 
beauftragen. Diese Mission wird nach Maßgabe von Artikel III-211 durchgeführt. 
(6) Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen 
Fähigkeiten erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen un-
tereinander festere Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine ständige struktu-
rierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union. Diese Zusammenarbeit erfolgt nach Maß-
gabe von Artikel III-213. Sie berührt nicht die Bestimmungen des Artikels III-210. 
(7) Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates müs-
sen die anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen al-
le in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung leisten. Dies lässt den besonderen 
Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unbe-
rührt. 
Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang mit 
den im Rahmen der NATO eingegangenen Verpflichtungen, die für die ihr angehörenden 
Staaten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und die Instanz für de-
ren Verwirklichung ist. 
(8) Das Europäische Parlament wird zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegen-
den Weichenstellungen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik regel-
mäßig gehört. Es wird über ihre Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. 
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Artikel I-59: Freiwilliger Austritt aus der Union 
(1) Jeder Mitgliedstaat kann gemäß seinen internen Verfassungsvorschriften beschlie-
ßen, aus der Europäischen Union auszutreten. 
(2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Ab-
sicht mit. Auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit 
diesem Staat ein Abkommen über die Modalitäten des Austritts aus und schließt es, wo-
bei der Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt 
wird. Das Abkommen wird gemäß Artikel III-227 Absatz 3 ausgehandelt; es wird nach 
Zustimmung des Europäischen Parlaments vom Rat mit qualifizierter Mehrheit im Na-
men der Union geschlossen. 
(3) Die Verfassung findet auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des 
Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mittei-
lung keine Anwendung mehr, es sei denn, dass der Europäische Rat im Einvernehmen 
mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig beschließt, diese Frist zu verlängern. 
(3a) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europäischen Rates 
und des Rates, das den austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen Mit-
gliedstaat betreffenden Beratungen noch an der diesbezüglichen Beschlussfassung des 
Europäischen Rates oder des Rates teil. Als qualifizierte Mehrheit gilt eine Mehrheit von 
mindestens 72 % derjenigen Mitglieder des Rates, 
die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die betreffenden Mitgliedstaaten zu-
sammen mindestens 65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen. 
(4) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, 
muss dies gemäß dem Verfahren des Artikels I-57 beantragen. 
 
Artikel III-155 
1) Zur Förderung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, der Wettbewerbs-
fähigkeit der Industrie und der Durchführung ihrer Politik arbeitet die Union eine europäi-
sche Raumfahrtpolitik aus. Sie kann zu diesem Zweck gemeinsame Initiativen fördern, 
die Forschung und Nutzung des Weltraums koordinieren. 
(2) Als Beitrag zur Erreichung der Ziele nach Absatz 1 können durch Europäische Ge-
setze 
oder Rahmengesetze die notwendigen Maßnahmen festgelegt werden, was in Form ei-
nes europäischen Raumfahrtprogramms geschehen kann. 
(3) Die Union stellt die entsprechenden Verbindungen zur Europäischen Weltraumorga-
nisation her. 
 
Artikel III-212  
(1) Aufgabe der gemäß Artikel I-40 Absatz 3 errichteten, dem Rat unterstellten Europäi-
schen Agentur für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten ist es, 
a) bei der Ermittlung der Ziele im Bereich der militärischen Fähigkeiten der Mitgliedstaa-
ten und der Bewertung der Erfüllung der von den Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Fä-
higkeiten eingegangenen Verpflichtungen mitzuwirken; 
b) auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Festlegung effizienter und 
kompatibler Beschaffungsverfahren hinzuwirken. 
c) multilaterale Projekte vorzuschlagen, durch die die Ziele im Bereich der militärischen 
Fähigkeiten erfüllt werden, und für die Koordinierung der von den Mitgliedstaaten durch-
geführten Programme sowie die Verwaltung spezifischer Kooperationsprogramme zu 
sorgen; 
d) die Forschung auf dem Gebiet der Verteidigungstechnologie zu unterstützen, gemein-
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same Forschungsaktivitäten sowie Studien zu technischen Lösungen, die dem künftigen 
operativen Bedarf gerecht werden, zu koordinieren und zu planen; 
e) dazu beizutragen, dass zweckdienliche Maßnahmen zur Stärkung der industriellen 
und technologischen Basis des Verteidigungssektors und für einen gezielteren Einsatz 
der Verteidigungsausgaben ermittelt werden, und diese Maßnahmen gegebenenfalls 
durchzuführen. 
(2) Alle Mitgliedstaaten können auf Wunsch an der Arbeit der Agentur teilnehmen. Der 
Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit einen Europäischen Beschluss, in dem die Rechts-
stellung, der Sitz und die Funktionsweise der Agentur festgelegt werden. Dieser Be-
schluss trägt dem Umfang der effektiven Beteiligung an den Tätigkeiten der Agentur 
Rechnung. Innerhalb der Agentur werden spezielle Gruppen gebildet, in denen Mitglied-
staaten zusammenkommen, die gemeinsame Projekte durchführen. Die Agentur versieht 
ihre Aufgaben erforderlichenfalls in Verbindung mit der 
Kommission. 
 
Artikel III-215  
(1) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus der Durchführung dieses Kapitels 
entstehen, gehen zulasten des Haushalts der Union. 
(2) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Kapitels 
gehen ebenfalls zulasten des Haushalts der Union, mit Ausnahme der Ausgaben auf-
grund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen und von 
Fällen, in denen der Rat etwas anderes beschließt. 
In Fällen, in denen die Ausgaben nicht zulasten des Haushalts der Union gehen, gehen 
sie nach dem Bruttosozialprodukt-Schlüssel zulasten der Mitgliedstaaten, sofern der Rat 
nicht etwas anderes beschließt. Die Mitgliedstaaten, deren Vertreter im Rat eine förmli-
che Erklärung nach Artikel III-201 Absatz 1 Unterabsatz 2 abgegeben haben, sind nicht 
verpflichtet, zur Finanzierung von Ausgaben für Maßnahmen mit militärischen oder ver-
teidigungspolitischen Bezügen beizutragen. 
(3) Der Rat erlässt einen Europäischen Beschluss zur Festlegung besonderer Verfahren, 
um den schnellen Zugriff auf die Haushaltsmittel der Union zu gewährleisten, die für die 
Sofortfinanzierung von Initiativen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik, insbesondere von Tätigkeiten zur Vorbereitung einer Mission gemäß Artikel 
I-40 Absatz 1 und Artikel III-210 bestimmt sind. Er beschließt nach Anhörung des Euro-
päischen Parlaments. 
Die Tätigkeiten zur Vorbereitung der in Artikel I-40 Absatz 1 und in Artikel III-210 ge-
nannten Missionen, die nicht zulasten des Haushalts der Union gehen, werden aus ei-
nem aus Beiträgen der Mitgliedstaaten gebildeten Anschubfonds finanziert. 
Der Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag des Außenministers der Union 
die Europäischen Beschlüsse über 
a) die Modalitäten für die Bildung und die Finanzierung des Anschubfonds, insbesondere 
die Höhe der Mittelzuweisungen für den Fonds; 
b) die Modalitäten für die Verwaltung des Anschubfonds; 
c) die Modalitäten für die Finanzkontrolle. 
Kann eine Mission gemäß Artikel I-40 Absatz 1 und Artikel III-210 nicht aus dem Haus-
halt der Union finanziert werden, so ermächtigt der Rat den Außenminister der Union zur 
Inanspruchnahme dieses Fonds. Der Außenminister der Union erstattet dem Rat Bericht 
über die Erfüllung dieses Mandats. 


